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Sachverhalt 
Die Stadt Schönberg und der Verein Badeteich Schönberg e.V. haben in Ihrer Sitzung am 
07.10.2025 zusammen über Möglichkeiten einer finanziellen Unterstützung des Vereins 
durch die Stadt Schönberg beraten. Im Ergebnis ist die Stadt Schönberg weiterhin daran 
Interessiert, dass der Verein Badeteich Schönberg e.V. fortbesteht.  
 
Die Gesprächsteilnehmer waren sich einig, dass durch den Fortbestand des Vereins ein 
erheblicher Anteil des kulturellen Lebens der Stadt Schönberg sichergestellt ist. 
Außerdem würdigt die Stadt Schönberg durch die Unterstützung des Vereins das 
ehrenamtliche Engagement der Vereinsmitglieder. 
 
Folgende Möglichkeiten der Haushaltstechnischen Darstellung gibt es: 
 
1. Die Stadt Schönberg unterstützt den Verein mit einer jährlichen Zahlung in Höhe von 
insgesamt 25.000,00 Euro. Mit diesem Betrag bestreitet der Verein eigenverantwortlich, 
den Betrieb und die Bewirtschaftung der betreffenden Liegenschaft. (Abfall, Gas, Wasser, 
Strom, Versicherung, kleine Reparaturen u.a.) In der Folge muss der Verein die 
bestehenden Versorgungsverträge übernehmen. 
 
2. Die Stadt Schönberg unterstützt den Verein mit einer jährlichen Zahlung in Höhe von 
10.000,00 Euro. Mit diesem Betrag bestreitet der Verein eigenverantwortlich, den Fortlauf 
des Betriebes der betreffenden Liegenschaft. Die Kosten für die Versorgungsverträge der 
Liegenschaft ( Gas, Wasser, Strom, Versicherung) verbleiben bei der Stadt Schönberg. 
 
Gemäß der in der Beratung vom 07.10.2025 getroffenen Absprachen zwischen der Stadt 
Schönberg und dem Verein soll diese Vereinbarung für die Jahre 2025-2030 gelten. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Stadtvertretung der Stadt Schönberg beschließt mit Benennung eine der beiden 
obengenannten Möglichkeiten, unter Berücksichtigung der genannten Laufzeit und nimmt 
die entsprechenden Haushaltsmittel in Ihrer Planung auf. 
 
Finanzielle Auswirkungen 
 

GESAMTKOSTEN AUFWAND/AUSZAHLUNG IM 
LFD. HH-JAHR 

AUFWAND/AUSZAHLUNG 
JÄHRL. 

ERTRAG/EINZAHLUNG 
JÄHRL. 

150.000,00 € 25000,00 € 25000,00 € 00,00 € 

FINANZIERUNG DURCH          VERANSCHLAGUNG IM HAUSHALTSPLAN 
Eigenmittel 150.000,00 € Im Ergebnishaushalt Ja  
Kreditaufnahme 00,00 € Im Finanzhaushalt Nein 
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Förderung 00,00 €   
Erträge 00,00 € Produktsachkonto 00000-00 
Beiträge 00,00 €   
 

 

Anlage/n 
1 2004-08-18 Pachtvertrag - Badeteich Schoenberg e.V. - Schwimmbad 

(öffentlich) 
 

2 2007-03-13 Ergaenzung zum Pachtvertrag vom 18.08.2004 (öffentlich) 
 

3 2008-11-11 Pachtvertrag - Stadt Schoenberg _ Badeteich Schoenberg e.V  
(öffentlich) 
 

4 2013-10-01 Dachnutzungsvertrag zum Betrieb einer Solarstromanlage - 
01.01.2012 bis 31.12.2031 (öffentlich) 
 

5 2015-06-26 Aenderung zum Pachtvertrag vom 18.08.2004 _ 13.03.2007 
(öffentlich) 
 

6 2025-06-13 4_0109_2024-1 Informationen zur Li VO (öffentlich) 
 

7 Satzung - Badeteich Schoenberg e.V  (öffentlich) 
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Pachtvertrag

zwischen

der Stadt Schönberg, Am Markt 15, 23923 Schönberg, vertreten durch den Ersten
stellvertretenden Bürgermeister Herrn Jörn Stange

im Vertrag „Verpächterin" genannt

und

dem Badeteich Schönberg e.V. , vertreten durch den Vorsitzenden Herrn Michael Heinze

im Vertrag „Pächter genannt.

§ 1
Vertragsobjekt

Die Verpächterin verpachtet dem Pächter das Flurstück 483/15 in Größe von 11.376 rn2 der
Flur 1 der Gemarkung Schönberg; die Fläche ist in der diesem Vertrag als Anlage 1
beigefügten Lageplan rot umrandet. Die Fläche ist dem Pächter bekannt.

§ 2
Vertragsdauer

Der Vertrag beginnt am 01. November 2008 und wird auf unbestimmte Zeit abgeschlossen.

§ 3
Entgelt

(1) Der Pächter zahlt kein Entgelt. Der Pächter hat alle Abgaben, Kosten und Gebühren zu
bezahlen.

(2) Die Verpächterin zahlt an den Pächter jährlich 7.500,00 € ( in Worten: EURO
siebentausendfünfhundert). Die Zahlung erfolgt aufgrund eines jährlichen
Zuwendungsbescheides bis zum 10. Januar des lfd. Kalenderjahres; der Bescheid regelt
Art, Höhe und Verwendung.

§ 4
Investitionen

Der Pächter verpflichtet sich, auf eigene Kosten bis spätestens zum 31. Dezember 2006 auf
diesem Flurstück einen Naturbadeteich zu erstellen.

1
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Der Naturbadeteich soli in Anlehnung an Variante II der Planung Ökobadeteich der Stadt
Uslar gebaut werden.

§ 5
Nutzungszweck

Der Pachtgegenstand gemäß § 1 darf von dem Pächter nur für vereinseigene Zwecke - Bau
und Betrieb einer Naturbadeteichanlage -, wie es die Vereinssatzung jetzt vorsieht, genutzt
werden. Jede andere Nutzungsart ist mit der Verpächterin abzustimmen und deren
Einverständnis einzuholen.

§ 6
Einrichtungen

Die Errichtung von Bauten und Einrichtungen aller Art, auch solcher, die bauaufsichtlich nicht
genehmigungspflichtig sind, bedürfen der vorherigen Zustimmung der Verpächterin.

§ 7
Einfriedung

Vorhandene Zäune hat der Pächter auf seine Kosten instand zu halten.

§ 8
Behördliche Genehmigungen

Behördliche Genehmigungen oder Erlaubnisse sind mit diesem Vertrag nicht verbunden. Sie
sind erforderlichenfalls vom Pächter auf seine Kosten gesondert einzuholen. Die
Verpächterin wird sich, soweit ihre Mitwirkung erforderlich ist, daran beteiligen, wenn sie mit
der Maßnahme einverstanden ist, ohne hierfür Kosten zu tragen.

§ 9
Überlassung an Dritte

Dem Pächter ist es untersagt, Rechte und Ansprüche aus diesem Vertrag ganz oder
teilweise an Dritte zu übertragen oder zu überlassen, gleich auf welcher Rechtsgrundlage.

§ 10
Unterhaltung des Vertragsobjektes

Der Pächter hat das Vertragsobjekt einschließlich aller Baulichkeiten gemäß § 1 auf seine
Kosten zu unterhalten. Verunreinigungen des Grundstücks auch durch Dritte hat der Pächter
auf seine Kosten zu beseitigen.

2
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§ 11
Haftung

(1) Der Pächter haftet der Verpächterin für alle Schäden oder Unfälle, die im unmittelbaren
oder mittelbaren Zusammenhang mit der Nutzung des Vertragsobjektes entstehen. Der
Pächter ist verpflichtet, die Verpächterin schadlos und auf seine Kosten klaglos zu halten,
sofern sie wegen eines solchen Schadens oder Unfalles von anderen in Anspruch
genommen wird.

(2) Darüber hinaus haftet der Pächter gegenüber der Verpächterin für jeden Schaden, der
ihr, ihrem Personal oder ihrem Beauftragten durch den Pächter, dessen Personal, seine
Beauftragten oder durch die Eigenart der Nutzung, zugefügt wird, es sei denn, der
Pächter kann nachweisen, dass ihn oder seine Bediensteten oder Beauftragten kein
Verschulden trifft. Die Beweislast obliegt dem Pächter. Für Schäden, die dem Pächter
durch die Verpächterin, ihre Bediensteten oder ihre Beauftragten etwa entstehen sollten,
haftet die Verpächterin nur dann, wenn der Pächter ein vorsätzliches Verschulden
nachweisen kann.

§ 12
Kosten der Ver- und Entsorgung

Der Pächter trägt alle Kosten und Gebühren der Versorgung des Vertragsobjektes mit Gas,
Wasser und Strom, soweit diese Versorgung jetzt besteht oder noch eingerichtet wird. Neue
Versorgungseinrichtungen oder Veränderungen an bestehenden Einrichtungen bedürfen der
vorherigen schriftlichen Zustimmung der Verpächterin. Das gleiche gilt für die Entwässerung
des Vertragsobjekts.

Zur Zeit ist kein Anschluss an die zentrale Schmutzwasserbeseitigung des Zweckverbandes
Grevesmühlen vorgesehen. Die Entwässerung erfolgt über die vorhandene Kleinkläranlage.

§ 13
Behördliche Vorschriften

(1) Der Pächter hat alle Vorschriften auf seine Kosten zu beachten und zu erfüllen, zu deren
Beachtung bzw. Erfüllung die Verpächterin als Eigentümer des Überlassungsobjektes
verpflichtet ist.

(2) Das gleiche gilt hinsichtlich aller an den Pächter oder an die Verpächterin bezüglich des
Vertragsobjektes ergehende behördliche Aufforderungen. Soweit diese an die
Verpächterin gerichtet sind, gibt diese sie an den Pächter weiter, der dann auch diese auf
seine Kosten zu beachten und zu erfüllen hat.

§ 14
Beschaffenheit des Vertragsobjekts

Dem Pächter ist der Pachtgegenstand einschließlich aller Baulichkeiten gemäß § 1 bekannt.
Die Übergabe erfolgt in dem vorhandenen Zustand unter Ausschluss jeder Gewährleistung

3
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der Verpächterin, auch für versteckte Mängel; Zusicherungen werden von Seiten der
Verpächterin nicht gemacht.

§ 15
Zu- und Abfahrten

Für die ungehinderte Zu- und Abfahrt zu bzw. vom Vertragsobjekt übernimmt die
Verpächterin keine Haftung.

Die öffentliche (verkehrliche) Erschließung des Vertragsobjekts über das Flurstück 483/14
wird durch den Verpächter gewährleistet.

§ 16
Verkehrssicherungspflicht

Den Pächter trifft die umfassende Verkehrssicherungspflicht für den gesamten
Pachtgegenstand gemäß § 1. Soweit aus einer Verletzung der Verkehrssicherungspflicht die
Verpächterin von dritter Seite in Anspruch genommen wird, verpflichtet sich der Pächter, die
Verpächterin aus jeglicher lnanspruchnahme freizuhalten; erfüllt die Verpächterin derartige
berechtigte Ansprüche, ist der Pächter verpflichtet, diese auf Aufforderung der Verpächterin
umgehend zu erstatten.

§ 17
Betretungsrecht

Die Verpächterin ist berechtigt, das Vertragsobjekt gemäß §1 jederzeit zusammen mit einem
Vertreter des Pächters zu betreten und zu besichtigen, um sich von der vertragsgemäßen
Nutzung und Erfüllung der vertraglichen Verpflichtungen durch den Pächter überzeugen zu
können.

§ 18
Außerordentliche Kündigung

Die außerordentliche Kündigung bleibt unberührt.

§ 19
Zurückgabe des Vertragsobjektes

Bei Beendigung des Vertrages ist der Pächter verpflichtet, den Pachtgegenstand in einem
ordnungsgemäßen und unfallsicheren Zustand sowie entschädigungs- und bedingungslos an
die Verpächterin zurückzugeben. Bei Nichteinhaltung dieser Verpflichtungen ist die
Verpächterin berechtigt, nach einmaliger Nachfristsetzung, in der auf diese Rechtsfolge
hingewiesen wird, auf Kosten des Pächters und Ablehnung jeder Haftung für
Beschädigungen und Verluste den Pachtgegenstand zu räumen und in einen
ordnungsgemäßen Zustand versetzen.

4
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§ 20
Sonstiges

(1) Der Pächter erkennt an, dass er aufgrund der Einhaltung der Bestimmungen dieses
Vertrages keinerlei Entschädigungs- oder Ersatzansprüche gegenüber der Verpächterin
hat.

(2) Erfüllungsort ist Schönberg, Gerichtsstand das Amtsgericht in Grevesmühlen.

(3) Die Vertragsparteien erklären verbindlich, dass dieser schriftliche Vertrag alle zwischen
ihnen getroffenen Vereinbarungen enthält, darüber hinausgehende Vereinbarungen,
insbesondere auch mündlich nicht betroffen sind.

§ 21

Jede Änderung dieses Vertrages, gleich welcher Art, auch seine Aufhebung, bedarf der
Schriftform.

§ 22

Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages aus irgendeinem Grunde rechtsunwirksam sein
oder werden, so wird dadurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. In
einem solchen Falle ist die unwirksame Bestimmung durch die Vertragspartner so
umzudeuten oder zu ergänzen, dass der mit der ungültigen Bestimmung beabsichtigte
wirtschaftliche oder rechtliche Zwecke entsprechend dem zum Ausdruck gekommenen
Willen der Beteiligten weitestgehend erreicht wird.

Schönberg, den 11.November 2008

Schönberg, den 11 November 2008

(Stadt-Schönberg)
1 Stange U. Blaumann
Erster stellv."7-

•
Zweiter stellv.

Bürgerm er ' ....geermeister

f1

l z(Era eteich Schönberg e.Vp
Hein e Dr. Heber
Vöy tzender Mitglied des

Vorstandes

5
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Informationsvorlage 
öffentlich 
 

    Stadt Schönberg 
 

 

 
 
 

Informationen zur Liegenschaft Mühlenweg 6, 23923 
Schönberg 

Hier: Badeteich Schönberg e.v. 

Organisationseinheit: 
Fachbereich IV 

Datum 
13.06.2025 

Bearbeitung: 
Christiane Eibich 

 
Beratungsfolge 
Datum Gremium Zuständigkeit 

 Hauptausschuss der Stadt Schönberg Entscheidung 
 
Sachverhalt 
Nach derzeitigem Stand existieren 2 Pachtverträge und 2 Ergänzungen zu einem 
Pachtvertrag aus 2004 zwischen der Stadt Schönberg und des „Vereins Badeteich 
Schönberg e.V.“ vorhanden ist: 
 
1. ein Vertrag aus 2004 der am 18.08.2004 unterschrieben wurde. Hier ist zu entnehmen, 
dass die Stadt Schönberg den Verein, jährlich mit 5.000,00 Euro bezuschusst.  
2. die erste Ergänzung zum Pachtvertrag beinhaltet die Erfüllung des Satzungszweckes des 
Badeteichvereins „Betrieb und Unterhaltung eines öffentlichen Badeteiches in der Stadt 
Schönberg“. Die Ergänzung wurde am 13.03.2007 unterschrieben. 
3. Vermutlich ist festgestellt worden, dass der vereinbarte Zuschuss von jährlich 5.000,00 
Euro nicht auskömmlich ist und es wurde ein neuer Pachtvertrag in 2008 (unterschrieben am 
11.11.2008) abgeschlossen. In diesem hat sich die Stadt bereiterklärt, den Verein mit 
7.500,00 Euro jährlich zu unterstützen. Der Pachtvertrag aus 2004 wurde bei der Erstellung 
des Pachtvertrages in 2008 jedoch nicht aufgehoben. 
4. in 2015 wurde eine 2. Ergänzung zum Vertrag aus 2004 geschlossen, welche eine 
erneute jährliche Bezuschussung beinhaltet. Die Stadt Schönberg zahlt seit 2015 jährlich 
10.000,00 Euro. 
 
Zu dieser jährlichen Bezuschussung hat die Stadt Schönberg mit Beschluss vom 26.11.2020 
(VO/4/401/2020) jeweils 15 T€ für die Jahre 2021 und 2022 in den städtischen Haushalt und 
mit Beschluss vom 25.10.2022 (VO/4/65/2022) jeweils 20T€ für die Jahre 2023 und 2024 
eingeplant und bewilligt bekommen. Die Kosten für Gas, Wasser/Abwasser und Strom 
wurden von der Stadt übernommen. 
Die Gesamtkosten beliefen sich auf: 
 
2021: 11.030,25 Euro und 2022: 13.524,76 und  
2023: 14.978,30 Euro und 2024: ca. 13.750,02 Euro (es sind noch nicht alle Abrechnungen 
vorhanden) 
Die eingeplanten Mittel der Stadt waren ausreichend. 
 
Die Solaranlage auf dem Dach des Gebäudes erzeugt Strom welches in das öffentliche Netz 
abgeführt wird. Die Einspeisevergütung erhält nicht die Stadt Schönberg, sondern der 
Betreiber der Anlage. Der Verein nutzt den erzeugten Strom und erhält eine 
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Stromabrechnung mit vergünstigten Stromtarifen. Der Vertrag basiert auf einer 
Festvertragslaufzeit bis zum 31.12.2031. 
 
 
 
 
Anlage/n 

1 2004-08-18 Pachtvertrag -  Badeteich Schönberg e.V.  - Schwimmbad 
(nichtöffentlich)  

2 2007-03-13 Ergänzung zum Pachtvertrag vom 18.08.2004 (nichtöffentlich)  
3 2008-11-11 Pachtvertrag - Stadt Schönberg _ Badeteich Schönberg e.V 

(nichtöffentlich)  
4 2015-06-26 Änderung zum Pachtvertrag vom 18.08.2004 _ 13.03.2007 

(nichtöffentlich)  
5 Satzung - Badeteich Schönberg e.V (nichtöffentlich)  
6 2013-10-01 Dachnutzungsvertrag zum Betrieb einer Solarstromanlage - 

01.01.2012 bis 31.12.2031 (nichtöffentlich)  
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Satzung

§ 1
Name des Vereins

SChÜrl-E-67+1-'77:777r:7741
t-ct,

2 6, Aprit 2007

Der Name des Vereins fautet: Badeteich Schönberg e.V. (nachfolgend Verein genannt).

§ 2
Sitz des Vereins

Der Verein hat seinen Sitz in Schönberg.

§ 3
Zweck des Vereins

(1) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne
des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung.
Zweck des Vereins ist die Förderung der öffentlichen Gesundheitspflege und des
Schwimmsportes sowie anderer sportlicher Übungen und Leistungen.

(2) Der Satzungszweck wird verwirklicht durch den Betrieb und die Unterhaltung eines
öffentlichen Badeteiches in der Stadt Schönberg, durch den Einsatz von
Übungsleitern oder durch die Erteilung von Schwimmkursen.

(3)

(1)

Das Angebot zur Nutzung des Badeteiches erfolgt gegen Entgelt im Rahmen eines
Zweckbetriebes gemäß & 65 Abgabenordnung.

Gemeinnützigkeit
4

Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt in erster Linie keine eigenwirtschaftlichen
Zwecke.

(2) Mittel des Vereins, die in erster Linie durch Mitgliedsbeiträge und Spendengelder
zusammenkommen, sowie die eingenommenen Eintrittsgelder beim Betrieb des
Badeteiches dürfen nur für satzungsmäßige Zwecke verwendet werden.

(3) Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus den Mitteln des Vereins. Niemand
darf für eine Tätigkeit zugunsten des Vereins durch eine unverhältnismäßig hohe
Vergütung bzw. durch Ausgaben, die dem Zweck der Körperschaft fremd sind,
begünstigt werden.
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§ 5
Mitgliedschaft

(1) Zum Erwerb der Mitgliedschaft bedarf es eines schriftlichen Antrags. Ober die
Aufnahme entscheidet der Vorstand.

(2) Die Mitgliedschaft erlischt durch Tod, Austritt oder Ausschluss eines Mitgliedes. Der
Austritt ist dem Vorstand schriftlich mitzuteilen und erfolgt mit einer Frist von vier
Wochen zum Ende des Kalenderjahres. Durch Mehrheitsbeschluss der
Mitgliederversarnmlung kann ein Mitglied aus dem Verein ausgeschlossen werden,
wenn es gegen die Ziele und/oder lnteressen des Vereins gröblichst verstoßen hat
und/oder sein Verbleiben im Verein dessen Ansehen schädigen kann.

§6
Mitgliederversammlung

(1) Das Geschäftsjahr des Vereins ist das Kalenderjahr. Das erste Rumpfgeschäftsjahr
endet am 31.12.1996. lnnerhalb von sechs Monaten nach Ablauf eines jeden
Geschäftsjahres findet eine ordentliche Mitgliederversammlung statt, in der der
Vorstand über seine Tätigkeit berichtet und den Rechnungsabschluss für das
abgelaufene Geschäftsjahr vorlegt.

(2) Eine außerordentliche Mitgliederversammlung findet statt, wenn der Vorstand oder
1/3 der Mitglieder es unter Angabe von Gründen schriftlich verlangen oder wenn es
das lnteresse des Vereins erfordert.

(3) Die Einladung zu einer Mitgliederversammlung erfolgt durch den Vorstand schriftlich
unter Angabe der Tagesordnung. Sie muss spätestens zwei Wochen vor der
Mitgliederversammlung zur Post gegeben werden. Über die Zulassung von
Anträgen der Mitglieder, die noch nachträglich auf die endgültige Tagesordnung
gesetzt und zur Abstimmung gestellt werden sollen, wird auf der
Mitgliederversammlung mit einer 2/3- Mehrheit entschieden.

(4) Die Mitgliederversammlung beschließt insbesondere über:

den Jahresabschluss
die Entlastung des Vorstandes
die Wahl des Vorstandes
die Wahl zweier Rechnungsprüfer für zwei Jahre
die Festsetzung der Mitgliedsbeiträge
die gestellten Anträge

Änderungen der Satzung des Vereins bedürfen der Zustimmung von % der
anwesenden Mitglieder, bei der Änderung des Vereinszwecks der Zustimmung aller
Mitglieder.

(5) Ober die Mitgliederversammlung ist eine Niederschrift anzufertigen, die vom
Versammlungsleiter und vom Protokollführer zu unterzeichnen ist.
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(6) Auf Beschluss der Mitgliederversammlung können weitere organisatorische
Einrichtungen, insbesondere Ausschüsse mit besonderen Aufgaben, geschaffen
werden.

§ 7
Vorstand

(1) Der Vorstand im Sinne des BGB besteht aus 5 Mitgliedern.
Der Ausschuss für Kultur der Stadt Schönberg ist berechtigt, eine weitere Person als
beratendes Vorstandsmitglied aus seiner Mitte zu benennen.

(2) Die Vorstandsmitglieder werden von der Mitgliederversammlung auf die Dauer von
zwei Jahren gewählt. Der Vorstand besteht aus dem Vorsitzenden, dem
Stellvertreter, dem Schatzmeister, dem Schriftführer und dem Beisitzer.
Je zwei Vorstandsmitglieder sind gemeinsam zur Vertretung des Vereins nach
außen berechtigt, wobei einer hiervon stets der Vorsitzende sein muss.

(3) Mitglieder des Vereins, die gleichzeitig dessen Angestellte sind, können nicht
Mitglieder des Vorstandes sein.

(4) Der Vorstand übt seine Tätigkeit ehrenamtlich aus. lhm obliegt die Führung der
laufenden Geschäfte des Vereins. Er hat darüber hinaus die Beschlüsse der
Mitgliederversammlung auszuführen und die erforderlichen Arbeitsverhältnisse mit
den Mitarbeitern des Vereins zu regeln.

(5) Zur Entlastung der Vorstandsgeschäfte kann ein besonderer Vertreter gemäß § 30
BGB als Geschäftsführer für Geschäfte der laufenden Verwaltung und Vertretung
des Vereins nach außen bestellt werden.

(6) Der vorstehend genannte besondere Vertreter wird für die Dauer der Amtszeit des
jeweiligen Vorstandes bestimmt.

§ 8
Mitgliedsbeiträge

(1) Der Verein erhebt Mitgliedsbeiträge, deren Höhe von der Mitgliederversammlung frei
festgesetzt wird.

(2) Die zu zahlenden Beiträge sollen im Bankeinzugsverfahren jeweils am 2. Januar
und am 1. Juli für das folgende Halbjahr erhoben werden. Für das zweite Halbjahr
1996 erfolgt der Einzug im September 1996.
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§ 9
Auflösung des Vereins

(1) Über die Auflösung des Vereins beschließt auf Vorschlag des Vorstandes die
Mitgliederversammlung mit einer Mehrheit von % der anwesenden Mitglieder.

(2) Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das
Vermögen des Vereins an eine juristische Person des öffentlichen Rechts zwecks
Verwendung für die Finanzierung des Schulschwimmsports.

Schönberg, den 13.08.1996 / 15.04.1998 / 16.11.2006
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